
Stand 2015 

Absender 

 Eingangsstempel LRA 

       

     

 

  

 

Landratsamt Landkreis Leipzig    Dienstgebäude Umweltamt: 

Umweltamt       Karl-Marx-Straße 22 / Haus 1 

04550 Borna       04668 Grimma 

 
 

Antrag auf Befreiung nach § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29.Juli 2009 

(BGBl S. 2542) von den Verboten des § 39 Abs. 5 BNatSchG zum Beseitigen von Bewuchs 

 

Antragsteller: 

Name, Vorname / Unternehmen und vertretungsbefugte Person - Funktionsbezeichnung 

 

 

Anschrift: 

 

 

Tel.: 

e-mail: 
 

 

Standort des zu beseitigenden Bewuchses 

 

PLZ / Ort: 

Straße / Hausnummer: 

Flurstücks-Nr.:                                  Gemarkung: 

 

 

Art des zu beseitigenden Bewuchses  

 

Bäume                   Anzahl gesamt:                              davon mit Baumhöhlen: 

Sträucher                         Anzahl: 

Gebüsch                      m²-Fläche: 

Hecke                                      lfm: 

Röhricht                      m²-Fläche: 

sonstiger Bewuchs      m²-Fläche: 

kurze Beschreibung des Bewuchses (Größe, Arten etc.): 
 

 

 

 

 

 

 

 

Begründung der Bewuchsbeseitigung                             (zutreffendes ankreuzen) 



 2

 

   Baugenehmigung / Bauanzeige Aktenzeichen: 

   behördlich Anordnung 

   andere Gründe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitraum der Bewuchsbeseitigung: 

 

Dringlichkeit der Bewuchsbeseitigung 

Warum muss die Beseitigung des Bewuchses in der Zeit vom 01.03. - 30.09. durchgeführt werden? 
Darstellung der überwiegend öffentlichen Interessen bzw. der unzumutbaren Belastung gemäß § 67 BNatSchG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beizufügende Anlagen 

 

Lageplan / Skizze mit der standortgenauen Eintragung des bestehenden und des zu beseitigenden  

  Bewuchses (gekennzeichnet) 

- Deckblatt der Baugenehmigung oder Anzeigebestätigung                      -  wenn zutreffend 

- behördliche Anordnung                                                                               - wenn zutreffend 

- Vollmacht bei Antragstellung durch Bevollmächtigten                           -  wenn zutreffend 

 

 

Hinweise: 

Das Beseitigungsverbot gilt für Gebüsch, Hecken, Bäume, Röhrichtbestände oder ähnlichen Bewuchs und umfasst da-

mit mehr Strukturen, als die Gehölzschutzsatzungen der Kommunen. 

Die umfassende Darstellung des zu beseitigenden Bewuchses ist in der Antragstellung zu beachten, Fotos sind hilfreich. 

Bei Gehölzen, die unter die Baumschutzsatzung einer Kommune fallen, ist der Antrag über die jeweilige Kommune mit 

einzureichen.  

Der Antrag kann per e-mail oder Fax eingereicht werden. Der Bescheid ist kostenpflichtig. 

Bitte beachten Sie, dass bei unvollständigen Unterlagen eine Bearbeitung nicht erfolgen kann. 

 

 
Ort / Datum    Unterschrift des Antragstellers 


